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 Veröffentlicht am 19.05.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

36 Wirtschaftstreuhänder

Norm

EStG 1972 §22 Abs1 Z1;

WTBO §33 Abs1 litc;

WTBO §56;

Rechtssatz

Eine Ähnlichkeit zum Berufsbild eines Wirtschaftstreuhänders wird auch nicht durch den Umstand begründet, daß der

Abgabep=ichtige nach Anzeigen der Kammer der Wirtschaftstreuhänder wegen unbefugter Berufsausübung

wiederholt bestraft worden ist.
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